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artenreiche Säume und Staudenfluren
frischer bis nasser Standorte

Regenrückhaltebecken

klein- bzw. großkroniger Baum, zu pflanzen

Obstbaum-Hochstamm, zu pflanzen

Umgrenzung der Kompensationsfläche

Abtrag der Grasnarbe (ca. 10 cm) mit
anschließender Mahdgutübertragung von
floristisch wertvollen Flächen (ungefähre Lage)

Kompensationsfläche: Streuobstbestände in
Kompelx mit extensiv genutztem Grünland

Kompensationsfläche: extensiv genutztes,
(artenarmes bis) artenreiches Grünland

Waldmantel

PLANUNG | M  1 : 500
Darstellung lediglich im Bereich der geplanten Umverlegungen
(Skizzierung des BP zur Orientierung ohne Grünordnung)

amtlich kartiertes Biotop
mit Nummer

1 Leitbild

1.1 Nördlicher Graben allgemein
· Naturnaher Gewässerlauf mit

standorttypischer krautiger Begleitvegetation
und galerieartigem Gehölzbestand im
direkten Umfeld einer öffentlichen
Grünfläche

· Extensivgrünland (insb. Bewirtschaftungsweg)

1.2 Südlicher Graben allgemein
Entwicklung eines Biotopkomplexes aus
naturnahem Gewässerlauf mit
standorttypischer krautiger Begleitvegetation
und galerieartigem Gehölzbestand
entlang des Nordufers
· Extensivgrünland (Bewirtschaftungsweg inkl.

dessen Böschungen)
· Waldmantel

entlang des Südufers
· galerieartiger Gehölzbestand
· gewässerbegleitende artenreiche Staudenflur

frischer bis nasser Standorte
· mäßig extensiv genutztes, (artenarmes bis)

artenreiches Extensivgrünland
· Waldmantel
· Streuobstbestand im Komplex mit extensiv

genutztem Grünland
Die südlich des Grabens befindliche Teilfläche
des Grundstücks, inkl. Grabenböschungen, dient
als Kompensationsfläche für die
Bebauungspläne „WA Wageneder Feld“ und „MI
Mittertaubenbach“. Deshalb sind dort höhere
Standards bei Anlage und Pflege zu beachten.

1.3 Zielarten

1.3.1Pflanzen
Die Zielartenliste dient als (ergänzbare)
Auswahlliste. Es müssen nicht alle Arten
etabliert werden. Sie gibt einen Überblick,
welche Pflanzenarten durch

Mahdgutübertragung, Ansaat oder
Auspflanzung grundsätzlich gefördert werden
sollten. Die Zielartenliste ist während der
Entwicklung der Fläche fortzuschreiben.

1.3.1.1 Zielartenliste feuchte Hochstaudenflur /
feuchtes Extensivgrünland entlang der
Gräben, insbesondere entlang des
südlichen Grabens

Angelica sylvestris, Bistorta officinalis, Caltha
palustris, Cirsium oleraceum, Eupatorium
cannabinum, Filipendula ulmaria, Geranium
palustre, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris,
Lythrum salicaria, Stachys palustris, Symphytum
officinale, Valeriana dioica, Valeriana officinalis

1.3.1.2 Zielartenliste Extensivwiese feuchte
Standorte

Angelica sylvestris, Betonica officinalis, Bistorta
officinalis, Caltha palustris, Dianthus superbus,
Galium verum, Geranium palustre, Lychnis
flos-cuculi, Molinia arundinacea, Molinia
caerulea, Primula elatior, Sanguisorba
officinalis, Selinum carvifolia, Valeriana dioica

1.3.1.3 Zielartenliste Extensivwiese mittlere bis
trockene Standorte

Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria,
Ajuga reptans, Alchemilla vulgaris, Allium
oleraceum, Allium vineale, Anthriscus sylvestris,
Betonica officinalis, Briza media, Campanula
patula, Campanula rotundifolia, Cardamine
pratensis, Centaurea jacea, Clinopodium
vulgare, Crepis biennis, Daucus carota, Galium
album, Galium verum, Geranium pratense,
Hieracium umbellatum, Hypericum perforatum,
Hypochaeris radicata, Knautia arvensis,
Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare
agg., Lotus corniculatus, Origanum vulgare,
Pastinaca sativa, Plantago media, Primula
elatior, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus minor,
Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis,
Saxifraga granulata, Silene vulgaris, Stellaria
graminea, Tragopogon pratensis

1.3.2 Tiere
· Insekten (Wildbienen, Heuschrecken, Käfer,

Libellen, Schmetterlinge)
· Vögel
· Fledermäuse

2 Maßnahmen

2.1 Gestaltung der beiden Gräben
Ziel sind naturnah gestaltete Gewässerläufe mit
einer standortgerechten Vegetation aus
gewässerbegleitendem Gehölz- und
Staudensäumen.
Vor Beginn der Erdarbeiten zur Verlegung der
Gräben ist der Oberboden flächig abzutragen
und ordnungsgemäß zur weiteren Verwendung
zwischenzulagern, landwirtschaftlich zu
verwerten oder ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Gestaltung der Gräben sind folgende
Kriterien zu berücksichtigen:
· Naturnahe Gestaltung und Mäandrierung des

Gewässerlaufs
· Ausbildung eines Niedrigwassergerinnes mit

mind. 15 cm Wassertiefe
· kleine Schlenker im Niedrig- und

Mittelwassergerinne
· unterschiedliche Gewässerbreite und

Gewässertiefe
· asymmetrische und abwechslungsreiche

Querschnittsgestaltung der Ufer
· Einschnürungen im Gerinne, z.B. durch

Wurzelstöcke
· Erhalt der biologischen Durchgängigkeit des

Gewässers, keine Abstürze
· Einbau von kiesigem Sohlsubstrat

(Schichtdicke ca. 20 cm, mit Fluss-, bzw.
Innkies 8/16, 16/32 und 32/64 im Verhältnis
3:2:1)

· keine durchgehende Uferbefestigung mit
Steinen, sondern nur z.B. zur Sicherung von
Wurzelstöcken, als Furt oder als schlafende
Ufersicherung

· Gewinnung von Vegetationssoden an
geeigneten Stellen, z.B. entlang des
bestehenden südlichen Grabens sowie an der
Böschung entlang des Straßengrabens neben
der Dorfstraße, und Einbau im Anschluss an
das Niedrigwassergerinne

· Sicherung des Mittel- und
Hochwassergerinnes mit Kokos- oder
Jutegewebe

· Die grabennahen Flächen sind nicht oder nur
mit 1 cm Oberboden anzudecken.

2.2 Bodenbegrünung / Ansaaten entlang
der Gräben

Im Zuge des Baustellenablaufs ist der Boden
noch vor, bzw. in Verbindung mit der
endgültigen Begrünung sukzessive durch
Schnellbegrünung, z.B. Hafer, vor Erosion zu
schützen.

2.2.1Nördlicher Graben
· Die Uferböschungen sind mit geeignetem

Regiosaatgut (ca. 3 g bis 5 g / m²) der
Herkunftsregion 16 (Unterbayerische Hügel-
und Plattenregion) anzusäen oder durch
Auftragen von Mahdgut aus artenreichen,
floristisch wertvollen Spenderflächen zu
blütenreichen Säumen zu entwickeln.

· Gezieltes Ausbringen von autochthonem
Saatgut durch die ökologische Bauleitung zur
Anreicherung mit weiteren Arten
insbesondere im Bereich der gewässernahen
Staudenfluren.

· In besonders erosionsgefährdeten Bereichen
empfiehlt sich der Einbau von an geeigneten
Stellen gewonnenen Vegetationssoden

2.2.2Südlicher Graben
Da die südlich des Grabens befindliche
Teilfläche des Grundstücks, inkl.
Grabenböschungen, als Kompensationsfläche
dient, soll die Begrünung am südlichen Graben
durch
· Auftragen von Mahdgut aus artenreichen,

floristisch wertvollen Spenderflächen
· gezieltes Ausbringen von autochthonem

Saatgut durch die ökologische Bauleitung zur
Anreicherung mit weiteren Arten
insbesondere im Bereich der gewässernahen
Staudenfluren

· die Gewinnung und den Einbau von
geeigneten Vegetationssoden erfolgen.

2.2.2.1 Vegetationssoden vom bestehenden
südlichen Graben

· Entlang des bestehenden südlichen Grabens
gibt es Bestände mit Valeriana dioica (Kleiner
Baldrian), die nach Modellierung des neuen
Gewässerlaufs des südlichen Grabens am
alten Graben abzutragen und beim neuen
Graben im Anschluss an das
Niedrigwassergerinne, vorzugsweise auf der
Kompensationsfläche, einzubauen sind.

2.2.2.2 Vegetationssoden vom bestehenden
Straßengraben neben der Dorfstraße

· Entlang des bestehenden Straßengrabens
neben der Dorfstraße gibt es in Teilbereichen
Vegetationsbestände, die abgetragen und an
den neuen Lauf des südlichen Grabens,
vorzugsweise auf der Kompensationsfläche,
zu verpflanzen sind.

2.3 Bepflanzung entlang der Gräben
Für den Gewässer begleitenden Gehölzsaum
sind entsprechend den Festsetzungen durch
Planzeichen autochthone Gehölze der Tabelle 1
zu verwenden.

2.4 Bodenbegrünung / Ansaaten auf der
Kompensationsfläche

2.4.1.1 Aushagern des vorhandenen
Intensivgrünlands

· Aushagern der Fläche durch
landwirtschaftliche Nutzung bei Verzicht auf
jegliche Düngung und Pflanzenschutzmittel

· Die Bewirtschaftung ist so zu wählen, dass der
Nährstoffentzug möglichst schnell erfolgt und
Problemarten geschwächt und entfernt
werden, bzw. sich nicht etablieren. Der
Aufwuchs ist jeweils zeitnah von der Fläche zu
entfernen und landwirtschaftlich zu
verwerten oder ordnungsgemäß zu
entsorgen.

2.4.1.2 Erd- und Baggerarbeiten
· Nach, bzw. während der Aushagerung des

Bodens: Abziehen der Grasnarbe auf ca. 6 m
breiten Teilflächen (ca. 480 m²) in einer Stärke
von ca. 10 cm als Vorbereitung für die
nachfolgende Mahdgutübertragung

· Landwirtschaftliche Verwertung oder
ordnungsgemäße Entsorgung der
abgezogenen Grasnarbe

2.4.1.3 Mahdgutübertragung und Anreicherung
mit autochthonem Saatgut

· Mahdgutübertragung mit Mahdgut aus
artenreichen, floristisch wertvollen
Spenderflächen in Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehörde und dem
Landschaftspflegeverband auf den
abgezogenen Flächen und den neuen
Böschungsflächen entlang des Grabens

· Gezieltes Ausbringen von autochthonem
Saatgut durch die ökologische Bauleitung, die
Untere Naturschutzbehörde oder den
Landschaftspflegeverband zur Anreicherung
mit weiteren Arten

2.5 Gehölzpflanzungen  auf den
öffentlichen Grünflächen inkl.
Kompensationsfläche

2.5.1Hecke und Waldmantel

2.5.1.1 Arten und Stückzahl
Für Hecke und Waldmantel sind entsprechen
den Festsetzungen durch Planzeichen
autochthone Gehölze der Tabelle 2 zu
verwenden.

2.5.1.2 Mindestpflanzgröße und Qualität
Die aufgeführten Gehölze haben der Güteklasse
A des Bundes deutscher Baumschulen zu
entsprechen.

2.5.2Obstbaum-Hochstämme auf der
Kompensationsfläche

2.5.2.1 Mindestpflanzgröße und Qualität
Die aufgeführten Gehölze haben der Güteklasse
A des Bundes deutscher Baumschulen zu
entsprechen.
Mindestpflanzgröße Obstbäume: H,
Stammumfang (STU) mind. 7 cm

2.5.2.2 Pflanzenliste
Auf eine ausgewogene Mischung der
verschiedenen Obstarten ist zu achten.
Folgende Sorten können unter anderem
verwendet werden:

3 Zeitpunkt der Maßnahmen
Die Pflanzung und Ansaat hat in der
Vegetationsperiode nach Abschluss der
Erdarbeiten zu erfolgen.

4 Pflege

4.1 Allgemein
· Verzicht auf jegliche Düngung und

Pflanzenschutz
· Problemarten wie Ampfer, Disteln, Winden

und Neophyten, welche die Entwicklung
gemäß dem Leitbild stören oder verhindern,
sind mechanisch zu entfernen.

· Ablagerungen und Wildanfütterung jeglicher
Art sind auf der Fläche untersagt.

4.2 Gehölzpflanzungen (Einzelbäume,
Hecke, Waldmantel)

· Die Gehölzpflanzungen sind in den ersten 5
bis 7 Jahren durch geeignete Maßnahmen vor
Wildverbiss zu schützen (Wildschutzzaun,
Einzelbaumschutz).

· Der Verbiss-Schutz ist zu einem geeigneten
Zeitpunkt zu entfernen und
wiederzuverwerten oder ordnungsgemäß zu
entsorgen.

· Ausgefallene Gehölze sind durch
Nachpflanzung gleichwertig zu ersetzen.

· Bei Bedarf fachgerechter und artgemäßer
Gehölzschnitt zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit

· Auf die gesetzliche Zeitbeschränkung bei der
Gehölzpflege vom 1. Oktober bis 28. Februar
wird hingewiesen.

4.3 Extensivwiese außerhalb des
geplanten Spielplatzes (ohne
Kompensationsfläche)

· 2 bis 3 x Mahd / Jahr mit Entfernung und
Verwertung oder ordnungsgemäßer
Entsorgung des Mahdguts

· 1. Mahd: ab 1. Juni
2. Mahd: frühestens 6 Wochen nach der 1.
Mahd
3. Mahd ab 1. Oktober, sofern genug
Aufwuchs erfolgt ist.

· Insbesondere in der Entwicklungsphase kann
es notwendig sein, häufiger oder zu anderen
Zeitpunkten zu mähen.

4.4 Gewässerbegleitende Staudensäume
· Mahd der gewässerbegleitenden

Staudensäume entlang der Gewässerläufe in
jährlichem Wechsel, also z.B. einmal das linke
Ufer und im nächsten Jahr einmal das rechte
Ufer

· Insbesondere in der Entwicklungsphase kann
es notwendig sein, häufiger oder zu anderen
Zeitpunkten zu mähen.

5 Zusätzliche Festsetzungen für die
Pflege der Kompensationsfläche

Die Kompensationsfläche dient
Naturschutzzwecken. Deshalb sind Nutzungen
und Maßnahmen zu unterlassen, welche die
Naturschutzzwecke beeinträchtigen können.
Pflege, Nutzung und Unterhaltung haben im
Sinn der Ziele des Naturschutzes zu erfolgen.

5.1 Allgemein
· Leitbildkontrolle mind. 2x jährlich durch ein

Ingenieurbüro für Landschaftsplanung oder
den Landschaftspflegeverband Rottal-Inn in
Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehörde (UNB).
· Im Rahmen dieses Monitorings sind die

Häufigkeit und der Zeitpunkt der Schnitte,
bzw. die Pflegemaßnahmen, den Zielarten
anzupassen.

· In Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehörde sind Änderungen bei der
Bauausführung und Pflege möglich, wenn
diese dem Erreichen des Leitbilds dienen.

· Nach Abnahme der Fläche durch die Untere
Naturschutzbehörde soll die Fläche zusätzlich
für Artenschutzprojekte zur Verfügung
stehen. Dazu können auch Pflanzen der
Zielartenliste verwendet werden.

5.2 Extensivgrünland
· 2 x Mahd / Jahr mit Entfernung und

Verwertung oder ordnungsgemäßer
Entsorgung des Mahdgutes

· Staffelmahd: Die Fläche soll bei der ersten
Mahd nicht vollständig, sondern zu drei
verschiedenen Schnittzeitpunkten gemäht
werden. Die Aufteilung der Schnittzeitpunkte
auf die Fläche ist von der jeweiligen
Vegetationsentwicklung abhängig (Aufwuchs
und Arten)

· Mähzeitpunkte für 2-malige Mahd: Frühmahd
der ersten Teilfläche ab Mitte Mai, erste
Mahd der zweiten Teilfläche ab Mitte Juni,
erste Mahd der dritten Teilfläche ab Mitte
Juli; zweite Mahd ab Mitte September, jedoch
frühestens 6 Wochen nach der letzten
Erstmahd

· Falls sich auf Teilflächen herausstellen sollte,
dass aufgrund des Aufwuchses in der
Anfangsphase eine dritte Mahd notwendig ist:
Die Zweitmahd und die Drittmahd dürfen in
Zusammenhang mit einer anderen Teilmahd
oder der übrigen Herbstmahd erfolgen,
jedoch sollten zwischen zwei Mahdterminen
mindestens 6 Wochen liegen.

· Bei der Herbstmahd ist ca. ein Drittel der im
Mai gemähten Fläche als Brachestreifen
stehen zu lassen. Die Brachestreifen sind im
Laufe der Jahre auf wechselnden Standorten
anzulegen.

· Insbesondere in der Entwicklungsphase kann
es notwendig sein, häufiger oder zu anderen
Zeitpunkten zu mähen.

5.3 Obstbäume
· Schutz vor Wildverbiss und Wühlmausfraß
· Der Verbiss-Schutz ist zu einem geeigneten

Zeitpunkt zu entfernen und
wiederzuverwerten oder ordnungsgemäß zu
entsorgen.

· Bei Bedarf artgemäßer Obstbaumschnitt

6 Sonstiges
Autochthone Pflanzen aus dem
Vorkommensgebiet 6.1 (Alpenvorland) und
geeignetes Regiosaatgut der Herkunftsregion 16
(Unterbayerische Hügel- und Plattenregion)
können über den Landschaftspflegeverband
Rottal-Inn e.V. (Sammelbestellung) bezogen
werden: Landschaftspflegeverband Rottal-Inn
e.V., Pfarrkirchener Straße 97, 84307
Eggenfelden, Tel.: 08721 / 5089357, E-Mail:
lpv@rottal-inn.de

Tabelle 1

Tabelle 2

Äpfel 
Baumanns Winterrenette
Beutelsbacher Rambur
Biesterfelder Renette
Bitterfelder Sämling
Blenheimer Goldrenette
Brettacher
Croncel
Danzinger Kant
Freiherr von Berlepsch
Fromms Goldrenette
Geflammter Kardinal
Geheimrat Oldenburg
Grahams Jubiläumsapfel
Gravensteiner Mutterapfel
Goldparmäne
Jakob Fischer
Jakob Lebel
Jonathan
Kaiser Alexander
Kaiser Wilhelm

Korbiniansapfel
Landsberger Renette
Loher Rambur
Malerapfel
Maschanzker
Maunzenapfel
Prinzenapfel
Rheinischer Bohnapfel
Roter Boskoop
Roter Eiser
Roter Herbstkalvill
Roter Jungfernapfel
Rote Sternrenette
Schmidtberger
Winterrenette
Schöner Boskoop
Schöner aus Nordhausen
Sommermaschanzker
Wiltshere

Birnen
Alexander Lukas
Andenken an den Kongress
Augustbirne
Frühe aus Trevoux
Gellerts Butterbirne
Gute Graue
Kolberreutbirne

Kuhfuß
Münchner Wasserbirne
Oberösterreichische
Weinbirne
Rotbichlbirne
Schweizer Wasserbirne
Stuttgarter Geißhirtle

Kirschen
Burlat
Große Schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Rottaler Sämling
Schneiders Späte Knorpelkirsche

Zwetschgen + Pflaumen:
Bühler Frühzwetschge
Feilnbacher Zwetschge
Fellenberg Zwetschge
Große Grüne Reneclode
Hauszwetschge
Kriecherl
Nancy-Mirabelle
Quillins Reneklode
Schönberger Zwetschge
Wangenheim Zwetschge

Walnussbäume

RRB

Grünweg

Grünfläche

Hecke, zu pflanzen

WS

QR

TH

Störelemente (symbolische Darstellung)
- Wurzelstock
- Totholz
- Querriegel

Genaue Verteilung der Störelemente nach
Angabe der Bauleitung

Spielplatz
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